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1.0 Geltungsbereich 
 
Diese Richtlinie gilt für die Beurteilung der visuellen Qualität von vollflächig bzw. teilflächig emaillierten Gläsern, die durch Auftra-
gen und Einbrennen von keramischen Farben als Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder teilvorgespanntes Glas (TVG) hergestellt 
werden. Diese Richtlinie gilt nicht für lackiertes Glas mit organischen Farben. Bauordnungsrechtliche Aspekte werden von dieser 
Richtlinie nicht behandelt. 

Die im Abschnitt der 3. „Prüfung“ genannten Hinweise und Toleranzen gelten in ihrem Grundsatz auch für andere Farbarten, zum 
Beispiel organische Farben. Die spezifischen Eigenschaften dieser Farbarten werden in dieser Richtlinie nicht beschrieben. 
Auch andere, so genannte lackierte Gläser, die thermisch vorgespannt werden können, werden mit keramischen Farben bedruckt. 
Somit ist diese Richtlinie auch für diese Produkte gültig. 

Zur Beurteilung der Produkte ist es erforderlich, dem Hersteller mit der Bestellung den konkreten Anwendungsbereich, die kon-
struktive und visuelle Anforderung bekannt zu geben. Das betrifft insbesondere folgende Angaben: 
•   Innen- und/oder Außenanwendung 
•   Einsatz für den Durchsichtbereich (Betrachtung von beiden Seiten z. B. Trennwände, usw.) 
• Anwendung mit direkter Hinterleuchtung 
•   Kantenqualität sowie Farbfreiheit der Kante (für freistehende Kanten wird eine geschliffene oder polierte Kantenbearbeitung 

empfohlen. Bei gesäumter Ausführung wird von einer gerahmten Kante ausgegangen.) 
• Weiterverarbeitung der Mono-Scheiben z. B. zu Mehrscheiben-Isolierglas (MIG) oder Verbundglas/Verbund-Sicherheitsglas 

(VG/VSG) und/oder Druck mit Orientierung zur Folie 
•   Bedruckung auf Position 1 für Außenanwendung 

Sind emaillierte Gläser zu VG/VSG oder MIG verbunden, wird jede emaillierte Scheibe einzeln beurteilt (wie Monoscheiben). 
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2.0 Verfahren/Hinweise/Begriffe 

 2.1 Allgemeines 
  

  

  

   
 

 
 

  
 

   

   

 
 
 

Die Emailfarbe besteht aus anorganischen Stoffen, die für die Farbgebung verantwortlich sind und die geringen Schwan-
kungen unterliegen. Diese Stoffe sind mit Glasfluss vermengt. Während des thermischen Vorspannprozesses (ESG, heiß-
gelagertes ESG und TVG) umschließt der Glasfluss die Farbkörper und verbindet sich mit der Glasoberfläche. Erst nach 
diesem Brennprozess ist die endgültige Farbgebung zu sehen. 

Die Farben sind so gewählt, dass sie sich bei einer Temperatur der Glasoberfläche von ca. 600 – 620 °C innerhalb weniger 
Minuten mit der Oberfläche verbinden. Dieses Temperaturfenster ist sehr eng und insbesondere bei unterschiedlich großen 
Scheiben und verschiedenen Farben nicht immer exakt reproduzierbar einzuhalten. 
Darüber hinaus ist auch die Auftragsart entscheidend für den Farbeindruck. Ein Sieb- bzw. Digitaldruck hat auf Grund des 
dünnen Farbauftrages weniger Deckkraft der Farbe als ein im Walzverfahren hergestelltes Produkt mit dickerem und somit 
dichterem Farbauftrag. Die Deckkraft ist zusätzlich abhängig von der gewählten Farbe. 

Die Glasoberfläche kann durch verschiedene Auftragsarten vollflächig oder teilflächig bedruckt werden. Die Emaillierung 
wird in der Regel auf die von der Bewitterung abgewandten Seite (Position 2 oder mehr) aufgebracht. Ausnahmen sind mit 
dem Hersteller abzustimmen. Für die Anwendung auf Position 1 (Witterungsseite) werden spezielle Farben verwendet. 
Die keramischen Farben (Email) sind weitestgehend kratzfest und bedingt säureresistent; Licht- und Haftbeständigkeit ent-
sprechen der Haltbarkeit keramischer Schmelzfarben. 

Bei vollflächiger Emaillierung mit transluzenten Farben ist eine Wolkenbildung möglich. Diese Merkmale können bei Hinter-
leuchtung der Scheiben sichtbar werden. Es muss berücksichtigt werden, dass bei transluzenten Farben ein direkt auf die 
Rückseite (Farbseite) aufgebrachtes Medium (Dichtstoffe, Paneelkleber, Isolierungen, Halterungen usw.) durchscheinen kann. 
Bei der Verwendung von metallischen Farben, ist darauf zu achten, dass diese nicht Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Die 
Anwendung dieser Farben ist mit dem Hersteller abzustimmen. 

Wenn bedruckte Scheiben zusätzlich mit Funktionsschichten zum u.a. Sonnenschutz und/oder zur Wärmedämmung versehen 
werden, sind die entsprechenden Normen und Richtlinien für die Beurteilung der visuellen Qualität des Endproduktes zu be-
achten. U. a. EN 1096 und/oder die zuvor genannten Richtlinien für Glas im Bauwesen. Die bedruckte Fläche wird nach dieser 
Richtlinie beurteilt. Werden Bedruckungen zur Abdeckung, z. B. von Profilen von geklebten Fassaden, verwendet, kann es bei 
sehr hellen Farben, zu einem Durchscheinen der Konstruktion kommen. Es sind hier geeignete Farben zu verwenden. Darüber 
hinaus ist zu beachten, dass wenn auf bedruckten Oberflächen geklebt werden soll, u. a. die notwendige Haftung und Verträg-
lichkeit mit der Emaile geprüft wird. Bei Anwendung in structural glazing Fassaden sind evtl. gesonderte Nachweise zu führen. 

  2.2 Verfahren 

 2.2.1 Rollercoating-Verfahren (Walzenverfahren) 
  

 

  
  

   

 
 

Die plane Glasscheibe wird unter einer gerillten Gummiwalze durchgefahren, die die Emailfarbe auf die Glasober-
fläche überträgt. Dadurch wird eine gleichmäßige homogene vollflächige Farbverteilung gewährleistet. Typisch ist, 
dass die gerillte Struktur der Walze aus der Nähe zu sehen ist (Farbseite). Im Normalfall sieht man diese „Rillen“ je-
doch von der Vorderseite (durch das Glas betrachtet) kaum. Gewalzte Emailgläser sind in der Regel nicht für den 
Durchsichtbereich geeignet, so dass diese Anwendungen unbedingt mit dem Hersteller vorher abzustimmen sind. 
Es kann ein so genannter „Sternenhimmel“ (sehr kleine Fehlstellen) in der Emaille entstehen. 
Verfahrensbedingt ist ein „Farbüberschlag“ an allen Kanten möglich, der insbesondere an den Längskanten (in Laufrichtung der 
Walzanlage gesehen) leicht wellig sein kann. Die Kantenfläche bleibt jedoch in der Regel farbfrei. Werden explizit farbfreie Sicht-
kanten gewünscht, muss dies bei der Bestellung angegeben werden. Die Einbausituation ist deshalb vorher mit dem Hersteller 
abzustimmen. Optional kann das Aufbringen der Emailfarbe mittels Sprühpistole geschehen. 

 2.2.2 Gießverfahren 
   

 
   

     

  

Die Glastafel läuft horizontal durch einen so genannten „Gießschleier“ wobei die Oberfläche vollflächig mit Farbe bedeckt 
wird. Durch Verstellen der Farbmenge und der Durchlaufgeschwindigkeit kann die Dicke des Farbauftrages in einem relativ gro-
ßen Bereich gesteuert werden. Durch leichte Unebenheit der Gießlippe besteht jedoch die Möglichkeit, dass in Längsrichtung 
(Gießrichtung) unterschiedlich dicke Streifen verursacht werden. Anwendungen für den Durchsichtbereich sind unbedingt 
mit dem Hersteller vorher abzustimmen. Der „Farbüberschlag“ an den Kanten ist wesentlich größer als beim Rollercoating-
Verfahren und nur mit hohem Aufwand zu vermeiden. Werden farbfreie Sichtkanten gewünscht, muss dies bei der Bestel-
lung angegeben werden. 
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 2.2.3 Siebdruckverfahren 
   

 
 

   
 
 

 

   
 

 

  

   
 

  

 

  

  

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Verfahren ist hierbei ein voll- oder teilflächiger Farbauftrag möglich. Auf einem 
horizontalen Siebdrucktisch wird die Farbe durch ein engmaschiges Sieb mit einer Rakel auf die Glasoberfläche aufgebracht, 
wobei die Dicke des Farbauftrages durch die Maschenweite des Siebes und den Fadendurchmesser beeinflusst wird. Der 
Farbauftrag ist dabei generell dünner als beim Rollercoating- und Gießverfahren und erscheint je nach gewählter Farbe de-
ckend oder durchscheinend. 

Typisch für den Fertigungsprozess sind je nach Farbe leichte Streifen sowohl in Druckrichtung, aber auch quer dazu sowie 
vereinzelt auftretende leichte Schleierstellen. Die Scheibenkanten bleiben beim Siebdruck in der Regel farbfrei, können jedoch 
im Saumbereich eine leichte Farbwulst aufweisen, so dass der Hinweis auf freistehende Kanten für eine anwendungsgerechte 
Fertigung erforderlich ist. 

Mit diesem Verfahren können Mehrfarbdrucke realisiert werden. Zum Beispiel ein so genannter Doppel-Siebdruck, bei dem je 
nach betrachteter Oberfläche zwei unterschiedliche Farben erkennbar sind. Toleranzen, z. B. zur Deckungsgleichheit, sind mit 
dem Hersteller zu klären. 

Das Bedrucken ausgewählter Ornamentgläser ist möglich, aber immer mit dem Hersteller abzuklären. 

Es ist auch zu beachten, dass bei einer längeren Laufzeit eines Bauvorhabens die Haltbarkeit und Verfügbarkeit des Siebes 
mit dem Hersteller geprüft bzw. vereinbart wird. 

 2.2.4 Digitaldruckverfahren 
Die keramische Farbe wird mit einem Verfahren, dessen Prinzip einem Tintenstrahldrucker ähnlich ist, direkt auf die 
Glasoberfläche aufgebracht, wobei die Dicke des Farbauftrages variieren kann. Der Farbauftrag ist dabei dünner als 
beim Rollercoating-, Gieß- oder Siebdruckverfahren und erscheint je nach gewählter Farbe deckend oder durchscheinend. 
Im Unterschied zum Siebdruckverfahren sind im Digitaldruckverfahren deutlich höhere Druckauflösungen möglich. 

Typisch für den Fertigungsprozess sind gering sichtbare Streifen in Druckrichtung. Diese sind fertigungstechnisch nicht ver-
meidbar. Die Scheibenkanten bleiben beim Digitaldruck in der Regel farbfrei, können jedoch im Saumbereich eine leichte 
Farbwulst aufweisen, so dass der Hinweis auf freistehende Kanten für eine anwendungsgerechte Fertigung erforderlich ist. 

Die Druckkanten sind in Druckrichtung exakt gerade und quer zur Druckrichtung leicht gezahnt. Farbsprühnebel entlang der 
Druckkanten kann auftreten. Bei Punkt-, Loch- und Textmotiven zeigen die Druckkanten eine Zahnung, die ebenso wie der 
Farbsprühnebel nur aus geringer Entfernung zu erkennen ist. 

Das Digitaldruckverfahren ist vor allem für komplexe mehrfarbige Rasterdesigns oder Bilder, weniger für einfarbige, vollflä-
chige Bedruckungen geeignet. 

3.0 Prüfung 

Generell ist bei der Prüfung die Aufsicht durch das Glas auf die Emaillierung maßgebend, dabei dürfen die Beanstandungen nicht 
besonders markiert sein. Die Prüfung der Verglasung ist aus einem Abstand von mindestens 1 m Entfernung und senkrechter Be-
trachtungsweise bzw. einem Betrachtungswinkel von max. 30° zur Senkrechten vorzunehmen. Geprüft wird bei diffusem Tageslicht 
(wie z. B. bedecktem Himmel) ohne direktes Sonnenlicht oder künstliche Beleuchtung vor einem einfarbigen, opaken Hintergrund. 
Bei vorher vereinbarten speziellen Anwendungen sind diese als Prüfbedingungen anzuwenden. 

Bei der Anwendung als VG/VSG ist bei der Lage- und Designtoleranz gegebenenfalls noch die Toleranz resultierend aus dem Versatz zu beachten. 

Je nach Muster kann es bei Motiven, die im Siebdruckverfahren aufgebracht werden, zu einem so genannten „Moiré“ kommen. 
Der Moiré-Effekt (von frz. moirer „moirieren; marmorieren“) macht sich bei der Überlagerung von regelmäßigen feinen Rastern durch 
zusätzliche scheinbare grobe Raster bemerkbar. Deren Aussehen ist den sich ergebenden Mustern ähnlich, die Mustern aus Interfe-
renzen ähnlich sind. Dieser Effekt  ist physikalisch bedingt. 

Die Richtlinie dient ausschließlich zur Beurteilung der Emaillierung des sichtbaren Bereichs im eingebauten Zustand. Für die Beurtei-
lung des Glases wird die „Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen“ herangezogen. 
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Zulässige punktförmige Stellen im Email* Ø 0,5 – 1,0 mm  max. 3 Stück/m2, mit Abstand ≥ 100 mm 
 Ø 1,0 – 2,0 mm max. 2 Stück/Scheibe           

Haarkratzer und eingebrannte Fremdkörper zulässig bis 10 mm Länge 

Wolken ** unzulässig 

Wasserfecken unzulässig 

Farbüberschlag an den Kanten Bei gerahmten Scheiben und bei Bohrungen, die mit zusätzlichen, mechanischen Halterun-
gen oder Abdeckungen versehen sind, zulässig, sonst nicht. 

Bei ungerahmten Scheiben mit geschliffener oder polierter Kante: 

• Im Rollercoating-Verfahren auf der Fase zulässig, auf der Kante nicht zulässig 

  • Im Gießverfahren zulässig 

 • Im Siebdruckverfahren nicht zulässig 

 • Im Digitaldruckverfahren nicht zulässig 

Verfahrensbedingt können beim Digitaldruck nur aus der Nähe erkennbare kleinste Farbsprit-
zer im unmittelbaren Bereich der Druckkanten auftreten. 

Unbedruckter Glasrand Siebdruck und Digitaldruck zulässig bis 2 mm (Kantenbearbeitung min. KGN) 

Linienförmige Strukturen im Druck zulässig 

Email-Lagetolerenz (a) s. Abb. 1 *** Scheibengröße ≤ 2000 mm: ± 2,0 mm 
Scheibengröße > 2000 mm: ± 3,0 mm 
Scheibengröße > 3000 mm: ± 4,0 mm 
Kantenbearbeitung min. KGN 

Toleranz der Abmessungen bei  
Teilemaillierung (b) s. Abb. 1 

 Kantenlänge der Druckfäche: Toleranzbereich (Kantenbearbeitung min. KGN): 
 ≤ 1000 mm ± 2,0 mm 
 ≤ 3000 mm ± 3,0 mm 

> 3000 mm  ± 4,0 mm 

Formtoleranz (c) (d) s. Abb. 1  in Abhängigkeit der Größe Toleranzbereich: 
 ≤ 30 mm ± 0,8 mm 

≤ 100 mm  ± 1,0 mm 
 ≤ 500 mm ± 1,2 mm 
 ≤ 1000 mm ± 2,0 mm 
 > 1000 mm ± 3,0 mm 

Farbabweichungen Die Beurteilung der Farben erfolgt durch das Glas (Emailfarbe auf Position 2). Farbabwei-
chungen im Bereich von ΔE ≤ 5 (Float) bzw. ΔE ≤ 4 (Weißglas) bei der gleichen Glasdicke 
sind zulässig (siehe auch Kapitel 4). 

 *  Fehler ≤ 0,5 mm („Sternenhimmel“ oder „Pinholes“ = kleinste Fehlstellen im Email) sind zulässig und werden generell nicht berücksichtigt. Die Ausbesse-
rungen von Fehlstellen mit Emailfarbe vor dem Vorspannprozess ist zulässig. 

 **  Bei feinen Dekoren (Rasterung mit Teilflächen kleiner 5 mm) kann ein so genannter Moiré-Effekt auftreten.  
 Aus diesem Grunde ist eine Abstimmung mit dem Hersteller erforderlich. 

  *** Die Email-Lagetoleranz wird vom Referenzpunkt aus gemessen, der mit dem Hersteller abzustimmen ist.         

Tabelle 1 

    

  

Fehlerarten / Toleranzen für emaillierte Gläser 
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a ab 

Auflösegenauigkeit (c) 

a 

a 

a = Email-Lagetoleranz 
b = Toleranz der Abmessung 
c,d = Designgeometrie 

b c d 

c 

d 

Abbildung 1 
Lage- und Designtoleranzen der Abmessung bei bedruckten Gläsern 

Für geometrische Figuren oder so genannte Lochmasken unter 3 mm Größe oder Verläufe von 0 – 100 % 
gelten folgende Anmerkungen: 
• Werden Punkte, Linien oder Figuren dieser Größe in geringem Abstand aneinandergereiht, so reagiert das 

menschliche Auge sehr sensibel. 
• Toleranzen der Geometrie oder des Abstandes im Zehntelmillimeter-Bereich fallen als grobe Abweichungen auf. 
• Diese Anwendungen müssen in jedem Fall mit dem Hersteller auf Machbarkeit geprüft werden. Die Herstellung 

eines 1:1 Musters ist zu empfehlen. 

4.0 Beurteilung des Farbeindrucks 

Farbabweichungen können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, da diese durch mehrere nicht vermeidbare Einflüsse 
auftreten können. 

Auf Grund nachfolgend genannter Einflüsse kann unter bestimmten Licht- und Betrachtungsverhältnissen ein erkennbarer Farbun-
terschied zwischen zwei emaillierten Glastafeln vorherrschen, der vom Betrachter sehr subjektiv als „störend“ oder auch „nicht 
störend“ eingestuft werden kann. 

4.1  Ar t des Basisglases und Einfluss der Farbe 
Die Eigenfarbe des Glases, die wesentlich von der Glasdicke und der Glasart (z. B. durchgefärbte Gläser, eisenarme Gläser 
usw.) abhängt, führt zu einem veränderten Farbeindruck der Emaillierung (Emaillierung Position 2). Zusätzlich kann dieses 
Glas mit unterschiedlichen Beschichtungen versehen sein, wie z. B. Sonnenschutzschichten (Erhöhung der Lichtreflexion 
der Oberfläche), reflexionsmindernden Beschichtungen oder auch leicht geprägt sein wie z. B. bei Strukturgläsern. Farbab-
weichungen bei der Emaillierung können auf Grund von Schwankungen bei der Farbherstellung und dem Einbrennprozess 
nicht ausgeschlossen werden. 

4.2   Lichtart, bei der das Objekt betrachtet wird 
Die Lichtverhältnisse sind in Abhängigkeit von der Jahres- und Tageszeit und der vorherrschenden Witterung ständig ver-
schieden. Das bedeutet, dass die Spektralfarben des Lichtes, die durch die verschiedenen Medien (Luft, 1. Oberfläche, 
Glaskörper) auf die Farbe auftreffen, im Bereich des sichtbaren Spektrums (380 nm – 780 nm) unterschiedlich stark 
vorhanden sind. 

Die erste Oberfläche reflektiert bereits einen Teil des auftretenden Lichtes mehr oder weniger je nach Einfallswinkel. Die 
auf die Farbe auftreffenden „Spektralfarben“ werden von der Farbe (Farbpigmenten) teilweise reflektiert bzw. absorbiert. 
Dadurch erscheint die Farbe je nach Lichtquelle und Ort der Betrachtung sowie Hintergrund unterschiedlich. 
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4.3  Betrachter bzw. Art der Betrachtung 
Das  menschliche Auge reagiert auf verschiedene Farben sehr unterschiedlich. Während bei Blautönen bereits ein sehr gerin-
ger Farbunterschied deutlich wahrgenommen wird, werden bei grünen Farben Farbunterschiede weniger wahrgenommen.  

T oleranzen für die Farbgleichheit von Bedruckungen auf Glas sollten so gewählt werden, dass ein Betrachter unter norma-
len Bedingungen kaum Farbabweichungen feststellen kann. Eine normative Festlegung gibt es nicht. 

Die  Toleranzen stellen einen Kompromiss zwischen Produktivität und dem Anspruch an den optischen Eindruck der Glas-
einheiten in einem Gebäude mit normaler Einbausituation dar. Es kann auch vorkommen, dass trotz gleicher Farbe (defi-
niert über den Farbcode RAL, NCS o. ä., der Farbeindruck von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein kann. 

Entsprechend  der Variation von natürlichem Licht, der Position des Betrachters mit dem Betrachtungswinkel und dem Ab-
stand, Umgebungsfarbe, Farbneutralität und Reflexionsgrad der Oberfläche sind die Toleranzwerte nur als Orientierung zu 
verwenden. Alle Umstände sollten vor Ort, beim entsprechenden Objekt individuell bewertet werden – insbesondere das 
Objekt in seiner spezifischen Umgebung. 

Farben  werden zur Fertigungskontrolle im CIE L*a*b*-System objektiv dargestellt, wobei die normierte Bezugslichtart D65 
und ein Beobachtungswinkel von 10° zugrunde gelegt werden. 
Die  angestrebte Lage im a, b Farbkoordinatensystem, wie auch die über den Buchstaben L charakterisierte Helligkeit, 
unterliegen fertigungsbedingt geringen Schwankungen. Für die Fälle, in denen der Kunde einen objektiven Bewertungs-
maßstab für den Farb-ort verlangt, ist die Verfahrensweise vorher mit dem Lieferanten abzustimmen. 

Der gr undsätzliche Ablauf ist nachfolgend definiert: 
•   Bemusterung einer oder mehrerer Farben 
• Auswahl einer oder mehrerer Farben. Festlegung von Toleranzen je Farbe in Abstimmung mit dem Kunden. Dafür zu 

Grunde liegende Messwerte sind mit glasspezifischen Farbmessgeräten und unter gleichen Bedingungen zu bestimmen 
(gleiches Farbsystem, gleiche Lichtart, gleiche Geometrie, gleicher Beobachter). Überprüfung der Machbarkeit durch 
den Lieferanten bezüglich Einhaltung der vorgegebenen Toleranz (Auftragsumfang, Rohstoffverfügbarkeit usw.) 

•  Herstellung eines 1:1 Produktionsmusters und Freigabe durch den Kunden 
•   Fertigung des Auftrages innerhalb der festgelegten Toleranzen 
•   Die Bestellung von großen Mengen einer gleichen Farbe innerhalb eines Auftrags sollte einmal und nicht in Teil-Bestel-

lungen erfolgen. 

5.0 Sonstige Hinweise 

Die sonstigen Eigenschaften der Produkte sind den nationalen bauaufsichtlichen Vorschriften und den geltenden Normen zu 
entnehmen, insbesondere der: DIN EN 1 2150, DIN EN 1 863, DIN EN 14179, DIN EN 14449  

Emaillierte Gläser können nur als ESG oder heißgelagertes ESG oder als TVG hergestellt werden. 
Ein nachträgliches Bearbeiten der Gläser, egal welcher Art, beeinflusst die Eigenschaften des Produktes unter Umständen we-
sentlich und ist nicht zulässig. 
Emaillierte Gläser können als monolithische Scheibe eingesetzt oder zu VG/VSG oder MIG verarbeitet werden. Die vorgeschrie-
bene Kennzeichnung der Scheiben erfolgt entsprechend den Produktnormen. Emaillierte Scheiben können unter Einwirkung von 
Feuchtigkeit korrodieren und sind deshalb beim Transport und der Lagerung vor Feuchtigkeit zu schützen. 

[1]   DIN EN 1096 „Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas“ 

[2]   DIN EN 12150 „Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheiben-Sicherheitsglas“ 

[3]   DIN EN 14449 „Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas“ 

[4]   BF-Merkblatt 006/2019 „Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen“ 

[5]   DIN EN 1863 „Glas im Bauwesen – Teilvorgespanntes Kalknatronglas“ 

[6]   DIN EN 16477 „Glas im Bauwesen – Lackiertes Glas für den Innenbereich“ 

[7]   DIN EN 14179 „Glas im Bauwesen – Heisgelagertes thermisch vorgespanntes Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas“ 

© Bundesverband Flachglas e. V. Einem Nachdruck wird nach Rückfrage gerne zugestimmt. Ohne ausdrückliche Genehmigung ist es jedoch nicht gestattet, 

die Ausarbeitung oder Teile hieraus nachzudrucken oder zu vervielfältigen. Irgendwelche Ansprüche können aus der Veröffentlichung nicht abgeleitet werden. 
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